
I. Festsetzungen

M. 1:1000

Planzeichen Erläuterungen, Rechtsgrundlagen
Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90

TEXT  -  TEIL BZEICHENERKLÄRUNG VERFAHRENSVERMERKE
PLANZEICHNUNG

-TEIL A-

Satzung
über den

Bebauungsplan Nr. 51
 Gebiet: Plangebiet südlich Großenseer Straße (L 93),

westlich Technologiepark und des Grünen Weges,
nördlich Ziegelbergweg östlich B 404

der Gemeinde Trittau
Kreis Stormarn

Entwurf
September 2020

Fon

Fax

Web

Mail

+49 451   317 504 50

+49 451   317 504 66

www.bcsg.de

luebeck@bcsg.de

23562 Lübeck
Maria-Goeppert-Straße 1

Gesetzliche Grundlagen:

• Baugesetzbuch (BauGB) (§§ 2 und 9) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.011.2017 (BGB/. I S. 3634),
• Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)
• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I. S. 58) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I. S. 1057).
• Landesbauordnung Schl.-H. (LBO) (§ 84) in der Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes vom 22. Januar 2009 (GVOBI, Schl.-H. S.6), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.11.2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 770)

Übersichtskarte - unmaßstäblich
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Brücke 404

Oberer Ziegelbergweg

Carl-Zeiss-Straße

Trittauer Feld (L 93)

B 404

G
rüner W

eg

Großenseer Straße (L 93)

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 51 -Gewerbegebiet West- der 
Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan Nr. 51 -Gewerbegebiet 
West- erfolgte durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln am xx.xx.xxxx.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit für den Bebauungsplan Nr. 51 -Gewerbegebiet West- nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 BauGB wurde am xx.xx.xxxx durchgeführt.

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 
Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am xx.xx.xxxx unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

4. Der Ausschuss für Bauwesen und Verkehr hat am xx.xx.xxxx den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 51 
-Gewerbegebiet West- und die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

5. Der Entwurf des B-Planes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung 
haben in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx während folgender Zeiten:

klgh

Montags und Dienstags von   8:30 – 12:30 Uhr                                  Donnerstags                  von 15:00 – 18:30 Uhr
zus. Dienstags               von 15:00 – 17:00 Uhr                                  Freitags                          von  8:30 – 12: 30 Uhr

uitzg

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass 
Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx durch Aushang ortsüblich bekannt gemacht. Der Inhalt der 
Bekanntmachung der Auslegung der Planentwürfe und die nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Unterlagen 
wurden unter „www.trittau.de" ins lnternet eingestellt.

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können, wurden gem. § 4 
Abs. 2 BauGB am xx.xx.xxxx zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

…………………………………………….…………………………………………………
(Ort, Datum, Siegelabdruck) Amt/Gemeinde (Unterschrift)

7. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen Flurstücksgrenzen und -bezeichnungen 
sowie Gebäude in den Planunterlagen enthalten und maßstabsgerecht dargestellt sind.

…………………………………………….…………………………………………………
(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (LVermGeo SH)

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange am xx.xx.xxxx geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan Nr. 51 -Gewerbegebiet West-, bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) am xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen und die Begründung durch Beschluss 
gebilligt.

…………………………………………….…………………………………………………
(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)

10. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit 
ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

…………………………………………….…………………………………………………
(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)

                                                                                   Bürgermeister

11. Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 51 -Gewerbegebiet West- durch die Gemeindevertretung sowie 
Internetadresse der Gemeinde und Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf 
Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten, eingesehen werden kann und die über den Inhalt 
Auskunft erteilt, sind am xx.xx.xxxx (vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx durch Aushang) ortsüblich bekannt gemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die 
Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) 
hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Satzung ist 
mithin am xx.xx.xxxx  in Kraft getreten.

…………………………………………….…………………………………………………
(Ort, Datum, Siegelabdruck) (Unterschrift)

                                                                                   Bürgermeister

Für das Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird:
Plangebiet südlich und teilweise einschließlich der Großenseer Straße (L 93), welche in westliche Richtung direkt in die 
Straße Trittauer Feld (L 93) übergeht, westlich des Technologieparks und des Grünen Weges, nördlich des Oberen 
Ziegelbergweges sowie östlich der Bundesstraße 404 (B 404).

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

6. Grünflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB) 

Grünflächen

Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16-20 BauNVO)

GRZ Grundflächenzahl
(§ 19 BauNVO)

a abweichende Bauweise
(§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)
GE

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 BauGB und §14 (1) BauNVO)

Straßenverkehrsflächen 

Straßenbegrenzungslinie

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Knickschutz, als extensiv zu entwickelnde Brachfläche anzulegen

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  (§ 9 Abs. 1
Nr. 20 BauGB)

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
    und Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Fläche für Versorgungsanlagen
Zweckbestimmung:

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
Zweckbestimmung:
"Abfallwirtschaft"

Einfahrtbereich

II Zahl der Vollgeschosse
(§ 20 Abs. 3 BauNVO)

Maximal zulässige Firsthöhe in m über Bezugshöhenpunkt
(siehe Kennzeichnung Planzeichnung)
(§ 18 BauNVO)

max. FH
20,00 m

 über
Bezugshöhepunkt

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Abwasser, hier: Kennzeichnung eines Vorhandenen Regenrückhaltebeckens

9. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 51
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

II. Darstellung ohne Normcharakter

10. Nachrichtliche Übernahme

Vorh. Knick mit Überhältern zu erhalten (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Lage der Straßenquerschnitte

Sichtdreieck, Sichtflächen

20

Anbauverbotszone gem. § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
B 404

AA
Vorh. Knick mit Überhältern zu erhalten 
Außerhalb des Geltungsbereichs

Vorh. Einzelbaum 
Außerhalb des Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, Hier: Abgrenzung zu 
unterschiedlichen Bezugspunkten für die max. FH (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

2

Umgrenzung der Flächen, die von baulichen Anlagen freizuhalten sind mit unter-
schiedlichen Flächenfestsetzungen (siehe Text Teil B, Nr. 5)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
k

Fläche 1 (siehe Text Teil B, Nr. 5.1)
ä

Fläche 2 (siehe Text Teil B, Nr. 5.2)

1

1
2+3 Abwasser, hier: Kennzeichnung Wasserbewirtschaftungsanlage

SO

Private Grünflächen

BZH 2
67.04

Kennzeichnung der Bezugshöhe mit Höhenangabe
als Bezugspunkt für die Firsthöhe

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 6 BauGB)
Zweckbestimmung:

Biotop gemäß (§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG)
Naturnaher Bereich eines stehenden Binnengewässers (Stillgewässer), einschließlich
seiner Ufer sowie seiner naturnahen Verlandungsbereiche

  B

 A Abstandsflächen/Abstandsgrün, als extensiv zu entwickende Wiese anzulegen

  Ö Öffentliche Grünflächen

8. Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Vorh. Einzelbaum 

Lage einer angedachten, potentiellen Bushaltestelle
außerhalb des Geltungsbereichs

  K

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
Hier: Gemäß Immissionsprognose nach TA Luft/GERUCHSIMMISSION
(siehe Text Teil B 9.4)

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)
Hier: Gemäß Immissionsprognose "STAUBIMMISSION"
Siehe Text Teil B, "Hinweis zu Staubimmission"

GERUCHS-
IMMISSION

STAUB-
IMMISSION

Anbaubeschränkungszone gem. § 9 (2) Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
(siehe Text Teil B, Nr. 4)

40

20

Baugrenze/Baufeld innerhalb der Anbaubeschränkungszone
gem. § 9 Abs. 2 (BauGB) (siehe Text Teil B, Nr. 4)

  P

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Gewerbegebiet (GE) gemäß § 8 BauNVO
l

1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 9 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind im GE 
Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen.

1.1.1 Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von max. 200 m² Verkaufs- und 
Ausstellungsfläche zulässig, wenn sie

• nicht mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs handeln,
• in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem Großhandels-, 

Dienstleistungs-, oder Handwerksbetrieb stehen und
• diesem gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
ki

1.1.2 Eine Überschreitung der max. zulässigen Geschossfläche von max. 200 m² Verkaufs- und 
Ausstellungsfläche für den Einzelhandelsanteil kann darüber hinaus bis zu max. 1.200 qm 
Geschossfläche ausnahmsweise zugelassen werden, wenn es sich um Gewerbebetriebe des Kfz-Hand- 
werks oder des holzver- oder holzbearbeitenden Bereichs einschließlich Möbel oder des Gartenbedarfs 
handelt. Auf eine Unterordnung des Einzelhandelsanteils im Sinne der Ziffer 1.1.1 kann in diesem Fall 
verzichtet werden.

1.1.3 Eine Überschreitung der max. zulässigen Geschossfläche kann ausschließlich für einen Baumarkt mit 
Baustoffhandel bis max. 4.000 m² Verkaufs-, Ausstellungs- und Lagerfläche ausnahmsweise zugelassen 
werden.  Auf eine Unterordnung des Einzelhandelsanteils im Sinne der Ziffer 1.1.1 kann in diesem Fall 
ebenfalls verzichtet werden.
Die zulässigen nicht zentrenrelevanten Sortimente sowie die ausnahmsweise zulässigen 
zentrenrelevanten Sortimente für einen Baumarkt mit Baustoffhandel sind nach Ziffer 1.2 und 1.2.1 
reglementiert.

1.1.4 Bei der Ermittlung der Geschossflächen nach Ziffer 1.1.1, 1.1.2 und 1.1.3 sind die Flächen von 
Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschossen, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und 
einschließlich ihrer Umfassungswände ganz mit zu rechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO).

1.2 Innerhalb des GE ist auf Grundlage des § 1 Abs. 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO selbständiger 
Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten ausgeschlossen.

  Auszug aus dem Einzelhandelsgutachten der bulwiengesa AG (September 2016)

1.2.1 Ausnahmsweise sind für den Baumarkt mit Baustoffhandel zentren- und nahversorgungsrelevante 
Randsortimente eingeschränkt zulässig. Zentren- oder nahversorgungsrelevante Randsortimente dürfen 
maximal 10% der Gesamtverkaufsfläche des Betriebs einnehmen.

Dabei sind für die nachfolgend aufgeführten Sortimente folgende Verkaufsflächenobergrenzen einzuhalten:

• Schnittblumen: 20 m² (im Gartenmarktbereich ausnahmsweise zulässig)
• Arbeits- und Berufsbekleidung: 50 m²
• Fachbücher im Segment Heimwerken, Grillen, Campen, sowie Bastel- und Betriebsanleitungen: 20 m²
• Spielwaren, Modellbau: 30 m²
• Computer und Computerzubehör: 100 m²
• Haushaltskleingeräte: 200 m²

Zulässig ist zudem:

• Ein Bistro- und Shop Bereich (u.a. Backshop/Cafe), dessen Verkaufsflächen auf die 
Gesamtverkaufsfläche anzurechnen sind. Soweit hier zentren- oder nahversorgungsrelevante Sortimente 
angeboten werden, sind sie auf die zulässige Verkaufsfläche der zentren- oder 
nahversorgungsrelevanten Randsortimente des Gesamtvorhabens anzurechnen.

• Ein Mietcenter (Vermietung von Baumaschinen, Werkzeugen, Geräten, etc.) mit 100 m² Gebäudefläche 
und 120 m² Freifläche auf dem Parkplatzbereich.

1.3 Die im GE gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und damit nicht zulässig.

1.4 Als Anlagen im Sinne des § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke) sind Behindertenwerkstätten im Gewerbegebiet ausnahmsweise zulässig.
Ausschluss: Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind alle weiteren gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Anlagen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und damit nicht zulässig.

1.5 Vergnügungsstätten im Sinne eines Rotlicht Etablissements/der Bedienung der erotisch/sexuellen 
Interessen des Menschen sind im GE abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauNVO nicht zulässig, auch nicht ausnahmsweise.
Alle weiteren Vergnügungsstätten bleiben gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässig.

Sonstige Sondergebiete (SO) gemäß § 11 BauNVO
l

1.6 Das gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO festgesetzte Sonstige Sondergebiet (SO) wird mit dem 
Nutzungsbereich "Abfallwirtschaft" festgesetzt. Im SO ist zulässig:

• Wertstoffhof
• Abfallumschlag-, Abfalllagerungs- und Behandlungsanlagen
• Lager- und Stellplatzflächen
• Kompostwerk mit Grünabfall-Annahmeflächen
• Vergärungsanlage
• Aufbereitungsanlage für biogene Brennstoffe
• Sortier- und Umschlaganlage
• Werkstatt
• Betriebsinterne Tankanlage
• Büro- und Sozialgebäude

1.7 Im SO sind Sozialräume und Sanitäranlagen für Mitarbeiter, Fahrer, Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonal zulässig. Dauerwohnen ist nicht zulässig.

2.   Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Grundflächenzahl (§ 19 Abs. 4 BauNVO)
2.1 Die zulässige Grundflächenzahl im GE ist auf 0,7 und im SO auf 0,8 festgesetzt. Die zulässige 

Grundfläche darf im GE und im SO durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 Punkt 1 BauNVO 
bezeichneten Anlagen (Garagen und Stellplätze mit ihren Anlagen) um bis zu 10% überschritten 
werden. Eine weitere Überschreitung der Grundflächen im GE und im SO ist auch ausnahmsweise nicht 
zulässig.

2.2 Ausnahmsweise kann ein Überschreiten der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) durch die in § 19 (4) 
Satz 1 BauNVO genannten Anlagen im GE bis zu einer GRZ von 0,8 zugelassen werden, sofern die 
Überschreitung einer GRZ von 0,7 durch die Begrünung von Fassaden oder Dachflächen im Verhältnis 2 
: 1 (d.h. 2 m² Fassaden- bzw. Dachbegrünung je m² GRZ-Überschreitung) oder durch die Pflanzung von 
Bäumen im Verhältnis 1 : 200 (d.h. Pflanzung eines heimischen, standortgerechten Laubbaumes mit 
einem Stammumfang von mindestens 18 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, je angefangene 200 m² 
GRZ-Überschreitung) ausgeglichen wird. (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO)

3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 und 23 BauNVO)
Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die abweichende Bauweise besteht darin, dass eine 
Überschreitung der Gebäudelänge von 50 m zulässig ist.

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO i.V.m. § 16 Abs. 5 BauNVO))
Im Bereich der B 404 ist eine eingeschränkt überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.
Innerhalb dieser "Anbaubeschränkungszone" ist gemäß § 23 i.V.m. § 16 Abs. 5 BauNVO nur reversible 
Bebauung (z.B. Lagerflächen, Parkplätze, Grünflächen, usw.) zulässig.

5. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind und ihre Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
5.1 Fläche 1 - Sichtdreiecke (§ 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 37 StrWG)

Die in der Planzeichnung mit 1 gekennzeichneten Flächen (Sichtdreiecke) sind von jeder 
sichtbehindernden Nutzung, Bebauung und Bepflanzung über 0,70 m über Fahrbahnoberkante dauernd 
freizuhalten. Innerhalb der Sichtflächen dürfen keine Parkplätze ausgewiesen werden.

5.2 Fläche 2 - Teilflächen der Baugrundstücke, die sich jeweils zwischen einer naturschutzrechtlichen 
Schutzfläche und der Baugrenze erstrecken

Die in der Planzeichnung mit 2 gekennzeichneten Flächen sind zum Schutz des westlich am Plangebiet 
bestehenden Großbaumbestands von jeglichen baulichen Anlagen und Versiegelung dauernd 
freizuhalten.

j

6. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Abstandsgrün ist als extensiv genutzte Wiese 
dauerhaft anzulegen und zu erhalten. Sie ist maximal 2 x jährlich, frühestens ab dem 01. Mai des 
Jahres, zu mähen inkl. Abfuhr des Mähgutes. Bauliche Anlagen sind mit Ausnahme von unterirdischen 
Leitungen und Schächten unzulässig.

l

7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Die Knickschutzstreifen und die Flächen für Biotopschutz sind von gärtnerischer oder sonstiger Nutzung 
sowie von baulichen Anlagen, Aufschüttungen und Abgrabungen freizuhalten.

7.2 Die Knickschutzstreifen sind als naturnahe, feldrainartige Wildkrautstreifen zu entwickeln und auf 
Dauer zu erhalten. Das Mähgut ist abzufahren.

7.3 Die Flächen für den Biotopschutz sind als extensiv genutzte Gras- und Krautflur zu entwickeln und auf 
Dauer zu erhalten. Das Mähgut ist abzufahren.

7.4 Die Knickschutzstreifen, angrenzend an Gewerbegebiete und an Straßenverkehrsflächen, sind mit 
einer mindestens 0,8 m hohen Einfriedigung abzugrenzen.

7.5 Die Flächen für Biotopschutz, angrenzend an Gewerbegebiete und an das Sondergebiet, sind mit 
einer mindestens 0,8 m hohen Einfriedigung abzugrenzen.

Strichquerschnitt B-B Erschließungsstraße / vorh. Knick
M 1 : 100

7.6 Im GE und SO sind Stellplätze wasser- und luftdurchlässig auszubilden. Der Oberbau ist gleichfalls 
wasserdurchlässig auszubilden.

7.7 Lampen der Außenbeleuchtung an Gebäuden sind aus Gründen des Fledermaus- und Insektenschutzes 
mit LED-Lampen auszustatten, deren Lichtfarbtemperatur maximal 3000 Kelvin beträgt. Der 
Abstrahlwinkel der Lampen soll maximal 80° betragen (bezogen auf die Senkrechte zur
Geländeoberfläche).

7.8 Lampen der Straßenbeleuchtung sind mit LED-Lampen auszustatten, deren Lichtfarbtemperatur maximal 
3000 Kelvin beträgt. Der Abstrahlwinkel der Lampen soll maximal 80° betragen (bezogen auf die 
Senkrechte zur Geländeoberfläche). Im Bereich der Knicks und des geschützten Gewässers sollen die 
Lampen von diesen abgewandt ausgerichtet werden.

l

8. Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1
Nr. 25a und b BauGB)

8.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Knicks sind dauerhaft zu erhalten, bei Ausfall zu ersetzen und 
nach den Vorgaben der aktuellen Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen.

8.2 Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern parallel zur B 404 
sind standortgerechte, heimische Bäume und Sträucher zu pflanzen. Je angefangene 500 m² 
Grundfläche ist ein Laubbaum zu pflanzen (Artenauswahl gemäß Pflanzliste 1) und dauerhaft zu 
erhalten. Sträucher sind in einer Dichte von mindestens 0,5 Pflanze / m² zu pflanzen.

8.3 Im GE sind 20% der Grundfläche als offene, vegetationsfähige Flächen von jeglicher Bebauung, 
Lagerflächen, Stellplatzflächen u.Ä. freizuhalten. In diesen Flächen ist je angefangene 1.000 m² 
Grundstücksfläche ein standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von mind. 14 cm, 
gemessen in 1,0 m Höhe, zu pflanzen (Artenauswahl gem. Pflanzliste 1) und dauerhaft zu erhalten. Die 
Laubbäume sind in mind. 3 m breiten, durchgängigen Vegetationsstreifen zu pflanzen.

8.4 Die an den öffentlichen Straßenraum angrenzenden Grundstücksflächen sind in einer Breite von 
mindestens 3 m flächenhaft mit standortgerechten Sträuchern in einer Dichte von mindestens 0,5 
Pflanze / m² zu bepflanzen (Artenauswahl gemäß Pflanzliste 2). Die Pflanzbindung gilt nicht für 
Grundstücksein- und -ausfahrten.

8.5 Im GE und im SO sind die Dächer des Bürogebäudes und des Sozialgebäudes mit einer Neigung unter 
20° auszubilden und extensiv zu begrünen.

8.6 Im Sonstigen Sondergebiet sind Fassaden mit geschlossenen, fensterlosen, ungegliederten 
Wandflächen ab einer Länge von 30 m je 10 m Wandlänge mit je drei Rank- oder Kletterpflanzen zu 
begrünen. Für Kletterpflanzen sind geeignete Klettergerüste oder –hilfen vorzusehen.

8.7 Im öffentlichen Straßenraum sind in dem vorgesehenen Parkstreifen auf der Ostseite der Fahrbahn 
insgesamt 12 Straßenbäume (Artenauswahl gemäß Pflanzliste 3) zu pflanzen.

l

Pflanzliste 1:  Baumpflanzung Rahmengrün Gewerbegrundstücke
Qualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, STU 12-14 cm
Acer campestre            Feldahorn
Acer pseudoplatanus  Bergahorn
Betula pendula            Sandbirke
Carpinus Betulus            Hainbuche
Prunus avium            Vogelkirsche
Quercus petrea            Traubeneiche
Quercus robur            Stieleiche
Salix alba                      Silberweide
Sorbus aucuparia            Vogelbeere
Tilia cordata                      Winterlinde
l

Pflanzliste 2:Strauchpflanzung Rahmengrün Gewerbegrundstücke
Qualität: Sträucher, verpflanzt, 60 – 100 cm
Cornus sanguinea Hartriegel
Coryllus avellana           Haselnuss
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa           Schlehe
Rhamnus frangula           Faulbaum
Sambucus nigra           Holunder
Rosa canina                     Hunds-Rose
Viburnum opulus           Schneeball
l

Pflanzliste 3:Straßenbäume
Qualität: Solitär, 4 x verpflanzt, STU 16 – 18 cm
Acer campestre ‚Elsrijk‘       Feldahorn
Alnus x spaethii                 Purpur-Erle
Carpinus betulus ‚Fastigiata`  Säulenhainbuche
Sorbus aria ‚Magnifica‘       Mehlbeere

9. Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

Schutz vor Gewerbelärm
9.1 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle 

angegebenen Emissionskontingente L{EK} tags (6:00–22:00 Uhr) und nachts (22:00–6:00 Uhr) nicht 
überschreiten.

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt in Anlehnung an DIN 45691:2006-12 Abschnitt 5. Die 
Immissionsprognosen sind abweichend von der DIN 45691:2006-12 wie folgt durchzuführen:
a.) Ableitung der maximal zulässigen Beurteilungspegelanteile für den jeweiligen Betrieb aus den 
festgesetzten maximal zulässigen Emissionskontingenten mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung nach 
DIN ISO 9613-2 (Berechnung in A-Pegeln, ohne Berücksichtigung der Geländehöhen, der 
Meteorologiekorrektur, weiterer Abschirmungen sowie Reflexionen im Plangeltungsbereich, 
Lärmquellenhöhe 1 m über Gelände);
b.) Durchführung einer betriebsbezogenen Lärmimmissionsprognose auf Grundlage der TA Lärm mit 
dem Ziel, die unter a.) ermittelten maximal zulässigen Beurteilungspegelanteile für den betrachteten 
Betrieb zu unterschreiten.
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes, wenn der 
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeblichen Immissionsorten um mindestens 15 
dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze).
Als schallabstrahlende Flächen der Emissionskontingente sind die Flächen innerhalb der 
ausgewiesenen Gewerbe-/Sonderflächen anzusetzen.

Schutz vor Geruchsimmission
9.2 Innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Fläche mit der Bezeichnung "Geruchsimmission" 

(PlanZV 15.6) sind Wohnnutzungen, Sozial- oder Bürogebäude nicht zulässig.

Hinweise
Hinweis zum Staubimmissionsbereich im SO:
Es wird auf eine Vorbelastung hingewiesen, die zu keinen Einschränkungen im SO führen, hier jedoch 
Erwähnung finden sollen.

• Die höchsten Immissionsbelastungen von PM10, PM2.5 und der Staubdeposition treten in unmittelbarer 
Quellnähe auf dem Betriebsgelände und der näheren Umgebung auf.

• Die jahresgemittelte Immissionsbelastung im Bebauungsplangebiet unterschreitet sowohl bei der PM10- 
und PM2.5-Konzentration als auch bei der Staubdeposition die Jahres-Immissionswerte nach TA Luft 
deutlich.

• Bei dem berechneten Niveau der PM10-Belastung im Jahresmittel gilt auch der Kurzzeitwert als sicher 
eingehalten.

Naturschutzdienliche Hinweise:
• Im GE ist es wünschenswert die Dächer der Bürogebäude (wie im SO unter Ziff. 8.6) mit einer Neigung 

von unter 20° auszubilden und extensiv zu begrünen.
• Vermeidungsmaßnahme Artenschutz - Gehölzbrüter: Entfernung der Gehölze und sonstiger höher 

wachsender Vegetation außerhalb der Brutzeit, d.h. nicht zwischen Anfang März und Ende August.
• Vermeidungsmaßnahme Artenschutz - Fledermäuse der Gehölze):  Die Fällung der Gehölze ist 

außerhalb des Zeitraums der möglichen Quartiernutzung, d.h. nicht von März bis November aber im 
Zeitraum zwischen 01. Dezember und 29. Februar vorzunehmen.

• Vermeidungsmaßnahme Artenschutz - lichtempfindliche Fledermäuse: Beleuchtungseinrichtungen mit 
Abstrahlungen in das Stillgewässer sind nicht zulässig.

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 84 LBO
Nicht überbaute Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen, soweit sie nicht für eine andere zulässige 
Nutzung benötigt werden.
Auf den Baugrundstücken ist die Anlage von naturfernen, flächenhaften Kies-, Split- und Schottergärten oder 
Kies-, Split- und Schotterschüttungen nicht zulässig.
Fassadenmaterialien
Reflektierende Fassadenmaterialien und verspiegelte Fenster sind unzulässig.
Technische Anlagen
Solar- und Photovoltaikanlagen sind auf allen Gebäuden zulässig.
Werbeanlagen
Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht sowie angestrahlte Werbeanlagen sind unzulässig.
Für selbstleuchtende Werbeanlagen sind insektenfreundliche Beleuchtungsmittel mit dimmbaren und 
warmweißen LED-Lampen (maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur) zu verwenden. Alternativ kann eine 
Beleuchtung mit rotem Licht gewählt werden.
Werbeanlagen sind zulässig, wenn sie sich am Ort der Leistung befinden und mit einer Ansichtsfläche von max. 
6 m² je 10 laufende Meter Fassadenlänge sowie an einem Gebäude installiert werden. Die Werbeanlagen 
dürfen nur mit einer Werbeflächengröße von max. 10 m² und mit einer Oberkante, die nicht höher als 7,50 m 
über dem Höhenbezugspunkt BZH 3 an der Großenseer Straße (siehe Kennzeichnung Planzeichnung) 
ausgeführt werden.
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